
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
 
I. GELTUNG 
1.  Diese Lieferungs- und Zahlungsbedin-
gungen gelten für unsere sämtlichen - auch 
zukünftigen - Verträge und sonstigen Leis-
tungen im gewerblichen Bereich (gegenüber 
Unternehmern und Unternehmen). Der Ge-
ltung von Bedingungen des Bestellers wird 
hiermit ausdrücklich widersprochen soweit 
sie mit diesen Lieferungs- und Zahlungsbe-
dingungen nicht übereinstimmen; sie ver-
pflichten uns auch dann nicht, wenn wir auf 
einen nochmaligen ausdrücklichen Wider-
spruch nach ihrem Eingang bei uns verzich-
ten. 
2.  Änderungen oder Ergänzungen dieser 
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen so-
wie der Verzicht auf das Schriftformerforder-
nis bedürfen der Schriftform. 
II. ANGEBOT/BESTELLUNG 
1.  Unsere Angebote sind freibleibend. Etwa 
mit dem Angebot übergebene Unterlagen 
wie Kataloge, Prospekte, Abbildungen, 
Zeichnungen, etc. enthalten nur annähernde 
Angaben und Beschreibungen. An indivi-
duellen Unterlagen wie  
Kostenvoranschlägen, Zeichnungen etc. 
behalten wir uns sämtliche Eigentums- und 
Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden und sind auf 
Verlangen, in jedem Fall jedoch bei Nichter-
teilung des Auftrags, unverzüglich zurück-
zugeben. Jegliche Verwendung solcher indi-
vidueller Unterlagen darf nur in Zusammen-
arbeit mit uns erfolgen. Eigenverwertung 
durch den Besteller ist ausdrücklich ausge-
schlossen. 

2.  Maßgeblich ist unsere schriftliche Auf-
tragsbestätigung. Änderungen der Lieferge-
genstände durch technische Weiterentwick-
lung sind vorbehalten. 
3.  Die Abtretung oder Pfändung der Rechte 
des Bestellers aus dem Vertrag ist unzuläs-
sig.  
4. Besteller aus EG-Ländern sind verpflich-
tet, uns unverzüglich und ohne gesonderte 
Aufforderung ihre Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer mitzuteilen. 
III. PREISE 
1.  Unsere Preise gelten in EURO ab Werk 
oder Lager zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer sowie zuzüglich Verpa-
ckung, Versand und Versicherung. 
2.  Materialpreiserhöhungen und Personal-
kostensteigerungen, die zwischen Vertrags-
abschluß und Lieferung eintreten, können 
dem Besteller weiterberechnet werden. Die-
se Bestimmung gilt nicht für Waren und 
Leistungen, die innerhalb von 4 Monaten 
nach Vertragsabschluß geliefert oder erb-
racht werden sollen, es sei denn, sie werden 
im Rahmen eines Dauerschuldverhältnisses 
geliefert und erbracht. 
IV. ZAHLUNG 
1.  Zahlungen sind, sofern nichts anderes 
vereinbart, 30 Tage nach Rechnungsstel-
lung ohne jeden Abzug in bar oder auf eines 
der angegebenen Bankkonten zu leisten. 
Bei Vorkasse bzw. Nachnahme werden 3 % 
Skonto, bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen 
ab Rechnungsdatum 2 % Skonto gewährt, 
sofern der Besteller nicht mit anderweitigen 



fälligen Forderungen aus der Geschäftsver-
bindung im Rückstand ist.  
2.  Zu einer Annahme von Wechseln sind 
wir nicht verpflichtet. Falls wir Wechsel an-
nehmen, so stets ohne Skonto, nur zah-
lungshalber und nur gegen Vergütung der 
anfallenden Diskont- und Inkassospesen 
durch den Besteller. 
3.  Von uns bestrittene oder nicht rechtskräf-
tig festgestellte Gegenforderungen berechti-
gen den Kunden weder zur Zurückbehaltung 
noch zur Aufrechnung. Dies gilt nicht für 
Leistungsverweigerungsrechte aus dem 
selben Vertragsverhältnis. 
4.  Bei Zahlungsrückstand des Bestellers 
oder wesentlicher Verschlechterung seiner 
Kreditwürdigkeit nach Vertragsabschluß 
werden sofort alle Forderungen zur Barzah-
lung fällig, auch im Falle einer Stundung und 
eventuellen Hereinnahme von Wechseln 
oder Schecks. Ferner sind wir in diesem Fall 
berechtigt, Vorauszahlung oder Sicherheits-
leistung zu verlangen und nach angemes-
sener Nachfrist von allen bestehenden Ab-
schlüssen zurückzutreten. 
V. LIEFERUNGEN 
1.  Wir sind bestrebt, angegebene Lieferzei-
ten pünktlich einzuhalten, die Vereinbarung 
verbindlicher Liefertermine oder -fristen be-
darf der Schriftform. Sie beginnt gegebenen-
falls mit dem Datum unserer Auftragsbestä-
tigung, frühestens jedoch mit dem Tage, an 
welchem uns der restlos – insbesondere in 
technischer Hinsicht einschließlich aller Ma-
ße etc.- geklärte Auftrag vorliegt und eine 
etwa vereinbarte Anzahlung bei uns einge-
gangen ist. Wünscht der Besteller nach un-
serer Auftragsbestätigung Änderungen des 

Auftrags, so verlängert sich eine etwaige 
Lieferfrist in angemessener Weise, wenn wir 
der gewünschten Änderung zustimmen. 
2.  Lieferzeiten verlängern sich ferner in 
Fällen höherer Gewalt, Krieg, Streik, Aus-
sperrung, politischer Unruhen, Transport-
hindernisse, behördlicher Maßnahmen etc. 
sowie beim Eintreten unvorhergesehener, 
von unserem Willen unabhängiger  Hinder-
nisse gleichviel, ob diese in unserem Werk 
oder bei unseren Unterlieferanten eintreten 
(z.B. Betriebsstörung, Brandschaden, un-
vorhersehbare Materialbeschaffungsschwie-
rigkeiten etc. ) um die Dauer der Behinde-
rung zuzüglich einer angemessenen Anlauf-
zeit. 
3. Gegebenenfalls vereinbarte Lieferfristen 
sind eingehalten, wenn zu dem vereinbarten 
Termin die Sendung abholbereit ist oder 
zum Versand gebracht wurde. 
4.  Teillieferungen sind zulässig. Wir sind zu 
Über- oder Unterlieferungen bis zu 15 % der 
bestätigten Menge - bei Sonderanfertigun-
gen bis zu 25 % - berechtigt. Berechnet wird 
stets die tatsächlich gelieferte Menge. 
5.  Der Besteller ist - vorbehaltlich etwaiger 
Gewährleistungsrechte gemäß nachfolgen-
der Ziff. VII - ohne unsere vorherige schriftli-
che Zustimmung nicht zur Rückga-
be/Rücksendung unserer Lieferungen be-
rechtigt. Stimmen wir einer Rücknahme au-
ßerhalb etwaiger Gewährleistungsrechte zu, 
erfolgt dies ausschließlich gegen Gutschrift 
und wir sind berechtigt, bei dieser Gutschrift 
den Zustand der zurückgegebenen Ware zu 
berücksichtigen und eine Bearbeitungsge-
bühr in Höhe von 10 % des Lieferwerts in 
Abzug zu bringen. 



VI. GEFAHR UND VERSAND 
1.  Der Versand erfolgt stets, auch wenn 
frachtfreie Lieferung vereinbart ist, auf Ge-
fahr des Empfängers bzw. Bestellers. Die 
Gefahr geht in jedem Fall auf den Besteller 
über, wenn die Sendung unser Werk oder 
Lager verläßt. Wird auf Wunsch des Bestel-
lers der Versand oder die Zustellung verzö-
gert oder holt der Besteller die Ware abre-
dewidrig nicht ab, so geht die Gefahr mit 
Versand-/ Abholbereitschaft über. 
2.  Wir sind berechtigt, jedoch nicht ver-
pflichtet, die Sendung auf Kosten des Be-
stellers gegen Bruch-, Transport-, Feuer- 
und Wasserschäden zu versichern. Ver-
sandart, Versandweg und Verpackung wer-
den ohne anderweitige Weisung des  
Bestellers auf dessen Kosten nach unserem 
Ermessen handelsüblich gewählt. 
VII. 
GEWÄHRLEISTUNG/SCHADENERSATZ 
1.  Der Besteller steht für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der uns zur Auftragsdurch-
führung etwa übergebenen Vorlagen, der 
mitgeteilten Maße und sonstigen Angaben 
bzw. Vorgaben zur Ausführung unserer Leis-
tung ein. Diesbezügliche Irrtümer auf Seiten 
des Bestellers können eine Mangelhaftigkeit 
unserer Leistung nicht begründen. 
2. Bestellerseitige Teileverwendungsvorga-
ben, die von unseren Standards abweichen, 
werden nicht auf Applikationsfähigkeit 
und/oder Normenkonformität überprüft. Die 
Prüfung einer Eignung von Thermik-
Produkten für derartige Verwendungen ob-
liegt allein dem Verwender. 
3.  Offensichtliche Mängel unserer Lieferung 
und/oder Werkleistung sind unverzüglich, 

spätestens jedoch innerhalb von zehn Ta-
gen nach Leistungserbringung, schriftlich zu 
rügen. Nichtoffensichtliche Mängel sind spä-
testens innerhalb von 10 Tagen ab Entde-
ckung schriftlich zu rügen. Bemängelte Ge-
genstände sind in dem Zustand, in dem sie 
sich im Zeitpunkt der Feststellung des an-
geblichen Mangels befinden, zur Besichti-
gung durch uns oder durch unsere Beauft-
ragten bereitzuhalten. 
4.  Berechtigterweise geltend gemachte 
Mängel unserer Leistung beheben wir durch 
Nacherfüllung. Das Wahlrecht, ob die Nach-
erfüllung durch Beseitigung des Mangels 
oder Lieferung einer mangelfreien Sache 
erfolgt, steht uns zu. Schlägt die Nacherfül-
lung innerhalb einer hierfür angemessen 
gesetzten Frist fehl, so kann der Kunde vom 
Vertrag zurücktreten oder den Preis/die Ver-
gütung angemessen mindern. Die Gewähr-
leistungsfrist beträgt 12 Monate ab Gefahr-
übergang. Die vorstehenden Regelungen 
zur Gewährleistungsfrist gelten nicht, soweit 
das Gesetz für Bauwerke, Sachen für Bau-
werke, Baumängel und den Verbrauchsgü-
terkauf (einschließlich Rückgriffsanspruch) 
längere Fristen zwingend vorschreibt. 
5.  Jegliche Gewährleistung steht unter dem 
Vorbehalt, dass die von uns gelieferte Ware 
fachgerecht gewartet und behandelt wird. 
Keine Gewähr wird übernommen für Schä-
den, die aus folgenden Gründen entstanden 
sind: Unsachgemäße Verwendung, fehler-
hafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch 
den Besteller oder Dritte, natürliche Abnut-
zung, fehlerhafte oder nachlässige Behand-
lung, ungeeignete Betriebsmittel oder Aus-
tauschwerkstoffe. Durch Änderungen oder 



Instandsetzungsarbeiten, die der Besteller 
oder Dritte unsachgemäß ohne unsere vor-
herige schriftliche Genehmigung vorneh-
men, erlöschen sämtliche Gewährleistungs-
rechte. 
6.  Schadenersatzansprüche des Kunden, 
gleich aus welchem Rechtsgrund, insbe-
sondere wegen der Verletzung von Pflichten 
aus dem Schuldverhältnis und aus uner-
laubter Handlung, sind ausgeschlossen. 
Dies gilt nicht in Fällen des Vorsatzes oder 
der groben Fahrlässigkeit, wegen Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, für die Haftung nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz, für eine etwa von uns 
übernommene Garantie, für den Schaden 
aufgrund einer schuldhaften Verletzung we-
sentlicher Vertragspflichten oder in sonsti-
gen Fällen einer gesetzlich zwingenden Haf-
tung. Die Haftung für die Verletzung wesent-
licher Vertragspflichten ist jedoch auf den 
Ersatz des vertragstypischen, vorhersehba-
ren Schadens begrenzt, soweit nicht Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder we-
gen der Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit gehaftet wird. 
7. Der Besteller haftet für alle Kosten, Ge-
bühren und etwaige Bußgelder, die uns ge-
gebenenfalls durch dessen Nichteinhaltung 
von Umsatzsteuervorschriften bezüglich des 
EG-Binnenmarktes und/oder aufgrund feh-
lender Mitteilung der  
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ent-
stehen. 
VIII. EIGENTUMSVORBEHALT 
1.  Wir behalten uns das Eigentum am Lie-
fergegenstand bis zur vollständigen Erfül-
lung sämtlicher uns gegen den Besteller aus 

der gesamten Geschäftsverbindung zuste-
hender Ansprüche vor. 
2.  Im Falle der Verarbeitung des Lieferge-
genstandes und deren Verbindung erwerben 
wir Miteigentum an der hergestellten neuen 
Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbe-
haltsware zum Wert der durch Verarbeitung 
entstandenen neuen Sache. Für den Wert 
der Vorbehaltsware und den Wert der neuen 
Sache ist der Rechnungswert, hilfsweise der 
Verkehrswert maßgeblich, wobei für den 
Wert der Verarbeitung der Zeitpunkt der 
Verarbeitung maßgeblich ist. Der Besteller 
wird bei der Verarbeitung für uns tätig, ohne 
jedoch irgendwelche Ansprüche wegen der 
Verarbeitung gegen uns zu erwerben. 
3.  Der Besteller hat die Vorbehaltsware 
gegen Diebstahl, Beschädigung, Zerstörung 
und zufälligen Untergangs (insbesondere 
Feuer und Wasser) zu versichern und dies 
auf Verlangen nachzuweisen. Er hat uns 
Auskunft über den Verbleib der Vorbehalts-
ware zu geben und uns und unserem Be-
auftragten das Betreten des Abstellungsor-
tes zu gestatten. 
4.  Der Besteller ist berechtigt, Vorbehalts-
ware in ordnungsgemäßem Geschäftsver-
kehr zu verarbeiten oder zu veräußern so-
lange er uns gegenüber nicht in Verzug ist. 
Der Besteller tritt schon jetzt die ihm aus 
solchen Veräußerungen zustehenden For-
derungen hiermit sicherungshalber in vollem 
Umfang an uns ab. Wir ermächtigen den 
Besteller widerruflich, die abgetretenen For-
derungen für seine Rechnung in eigenem 
Namen einzuziehen. Auf unsere Aufforde-
rung wird der Besteller die Abtretung offen 



legen und die erforderlichen Auskünfte und 
Unterlagen aushändigen. 
5.  Übersteigen die Sicherheiten unsere 
Forderungen um mehr als 20 %, so sind wir 
verpflichtet, den übersteigenden Teil der uns 
zustehenden Sicherheiten dem Besteller auf 
dessen Aufforderung hin bzw. auf Aufforde-
rung seiner Gläubiger freizugeben. 
6.  Der Besteller hat uns unverzüglich zu 
unterrichten wenn in Vorbehaltsware oder in 
Forderungen vollstreckt wird, die uns durch 
Vorausabtretungen übertragen sind. Kosten 
und Schäden trägt der Besteller. 
IX. ERFÜLLUNGSORT UND 
GERICHTSSTAND, 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
1.  Erfüllungsort für die Lieferung ist der je-
weilige Versandort der Ware. Erfüllungsort 
für die Zahlung - auch Wechselzahlung - ist 
unser Hauptsitz. 
2.  Gerichtsstand für alle sich aus dem Ver-
tragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist 
gegenüber Kaufleuten unser Hauptsitz. Wir 
sind jedoch berechtigt, den Besteller auch 
bei dem für seinen Sitz zuständigen Gericht 
zu verklagen. 
3.  Für die Beurteilung der gesamten 
Rechtsbeziehungen zum Besteller gilt das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die 
Anwendung des internationalen Kaufrechts, 
insbesondere des Einheitlichen UN-
Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen. 
4. Sollte ein Teil des Vertrages oder dieser 
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen un-
wirksam sein, so wird er durch die Wirksam-
keit des Vertrages oder dieser Bedingungen 
im Übrigen nicht berührt. 
 


